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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 0 4 0 - 1  
 
 
 
 

  27.04.2021 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligun-
gen 

vorberatend 18.05.2021  

Verbandsausschuss vorberatend 14.06.2021  
Verbandsversammlung beschließend 25.06.2021  

 
 
Betreff: Public Corporate Governance Kodex des Regionalverbandes Ruhr 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung beschließt den Public Corporate Governance Kodex (PCGK) 
des Regionalverbandes Ruhr in der Fassung vom 20.04.2021. 
 
 
Begründung: 
 
Mit Bezug auf die zum 22.02.2021 in den Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen ein-
gebrachte ausführliche Drucksache (DS 14/0040) zum Public Corporate Governance Ko-
dex (PCGK) des Regionalverbandes Ruhr, deren Beratung bzw. Beschlussfassung aber 
letztendlich auf die jetzt anstehende Sitzungsfolge vertagt wurde, wird die Drucksache 
und der dazugehörige Kodex erneut in die politische Beratung eingebracht. 
 
Zwischenzeitlich wurden seitens der Beteiligungssteuerung lediglich die Ausführungen zu 
Punkt 8.7 zur Offenlegung und Bekanntmachung von Jahresabschlussinformationen 
überarbeitet. 
 
 
Anlage 1 
aktuelle Fassung der RVR-Beteiligungsrichtlinien - Stand 20.04.2021 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

 
4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Kalthoff, Martina Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus 
  

 


